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RATGEBER AHV
DR. 1UR. RUDOLF TUOR

Ist die
Altersrente

angemessen?

Seit September 2000 beziehe
ich eine Altersrente der AHV

von ursprünglich 1656 Franken

und seit 2001 von 1697 Fran-
ken im Monat. Ich möchte
wissen, ob diese Rente «ange-
messen» ist.

Gerne
nehme ich zu Ihrem

Anliegen Stellung, soweit
dies aufgrund der Rentenverfü-

gung möglich ist.

Vollrente keine Beitrags-
lücken
Aus der Verfügung Ihrer Aus-

gleichskasse ergibt sich, dass Sie

eine volle Altersrente nach Skala

44 erhalten. Demnach haben Sie

eine vollständige «Beitragskar-
riere» ohne Beitragslücken.

Rentenhöhe und Erziehungs-
gutschriften
Im Jahre 2000 beliefen sich volle

Altersrenten - je nach massge-
bendem durchschnittlichem Jah-

reseinkommen - auf monatlich

1005 bis 2010 Franken. Nach Ihrer

Rentenverfügung wurden bei der

Berechnung Ihres massgebenden

Jahreseinkommens auch 18 Er-

ziehungsjahre berücksichtigt. Da

sich im Jahr 2000 bei voller Bei-

tragsdauer und einem massge-
benden Jahreseinkommen von
45828 Franken eine monatliche

Altersrente von 1656 Franken

ergab, dürfte Ihre Rente richtig
berechnet worden sein.

Was sich aus Ihren Unterlagen
nicht beurteilen lässt, ist die Frage,

ob alle Ihre Einkommen erfasst

wurden, auf denen im Laufe Ihres

Lebens AHV-Beiträge abgerech-

net wurden. Dies ergibt sich aus

dem Rentendossier Ihrer Aus-

gleichskasse, das uns nicht zur

Verfügung steht. Sollten Sie be-

zweifeln, ob alle Einkommen

berücksichtigt wurden, müssten

Sie bei Ihrer Ausgleichskasse eine

Übersicht aller Einkommen, die

bei der Rentenberechnung be-

rücksichtigt wurden, verlangen.

Ergänzungsleistungen zur
Sicherung des Lebensbedarfs

Sollten Sie neben der AHV-Rente

nur über beschränkte weitere

Einnahmen oder Vermögen verfü-

gen, um den Lebensunterhalt zu

decken, besteht die Möglichkeit

von Ergänzungsleistungen zur
AHV (EL). Es handelt sich um
Bedarfsleistungen, auf die ein

überprüfbarer Rechtsanspruch

besteht und die aZZein von den

utirtscftaffKchen VerMdntssen

der Versicherten abhängen. Im

Gegensatz zu anderen Sozial-

leistungen müssen rechtmässig

bezogene EL nichtzurückerstattet

werden. Um einen allfälligen
Anspruch verbindlich abzuklä-

ren, sollten Sie bei der AHV-

Zweigstelle Ihres Wohnortes ein

entsprechendes Anmeldeformu-
lar einreichen. Sie können auch

über www.pro-senectute.ch/eld
im Internet unverbindlich ab-

schätzen, ob ein Anspruch be-

stehen könnte.

Ablösung der
Witwenrente
durch AVH-

Teilrente

Nach dem Tod meines Mannes
im Jahre 1999 erhielt ich eine
volle maximale Witwenrente
nach Rentenskala 44. Als ich

2002 das ordentliche Renten-
alter erreichte, wurde die Wit-
wenrente von monatlich 1648

Franken durch eine maximale
Teil-Altersrente nach Renten-
skala 40 von 1873 Franken im
Monat abgelöst. Dass ich keine

Vollrente mehr erhalte, hat
meine Ausgleichskasse damit
begründet, dass ich erst bei
der Heirat im Jahre 1963 in
die Schweiz gekommen und
Schweizer Bürgerin geworden
bin. Ich möchte gerne wissen,
ob diese Begründung zutrifft
und meine Rente richtig be-

rechnet wurde.

Rentenberechnung nach der
10. AHV-Revision

Angesichts der seit Einführung
der AHV eingetretenen gesell-

schaftlichen Veränderungen, aber

auch als Schritt zu vermehrter

Zivilstandsunabhängigkeit, wur-
de bei der 10. Revision, die 1997

in Kraft trat, die Rentenberech-

nung generell neu geregelt.

I. Allgemeine Grundlagen der

Rentenherechnung nach der 10.

AffV-JReuision

Die Rente im Einzelfall wird ins-

besondere durch das Einkommen
und die Beitragsdauer bestimmt.

a. Massgehendes durchschnitfh'-

ches Jahreseinkommen

Um das im Einzelfall massge-
bende durchschnittliche Jahres-

einkommen zu ermitteln, werden

• die Einkommen aus den indi-
viduellen Konten (IK) zusam-

mengerechnet,

• zum Ausgleich der Teuerung
während der Beitragsjahre mit
einem Faktor aufgewertet,

• durch allfällige Erziehungs-

DcLlilÀ*iËÀ=t
In Switzerland and Worldwideö.

Mittels pulsierender Wärme-Therapie können Sie Ihre

Prostataprobleme einfach und bequem
zu Hause kurieren. Eine bewährte
Methode aus vergangener Zeit,

wurde mit modernster Mikro-
Elektronik auf den neusten Stand

gebracht. Klinische Tests weisen eine

Erfolgsquote von bis zu 80 % auf.

Prostata-Leiden?
Delwa Star H+P

Erhältlich
in Apotheken.
Vertrieb:
ZEWA AG

6052 Hergiswil
www.zewa.com
info@zewa.com.
«- Art. 61210
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IHRER GESUNDHEIT ZULIEBE

Produkte der natürlichen Erfahrungslehre
Die natürlichsten, kieselsäurehaltigen, luftdurchlässigen

Ui^Dinkelspreu-
Matratzen und Kissen
Positive Beeinflussung bei Rücken-, Schulter-,
Gelenkproblemen, Kopfweh, Migräne, Schlaf-
Störungen, Krampfadern, Blutdruck usw. Stärkt
das Immunsystem. Herrliche Bettwärme ohne zu
schwitzen. Abschirmung gegen Erdstrahlen. Keine
Milbenbildung. Grosses Sortiment an speziell
gesteppten Kissen (kein nächtliches Schütteln
erforderlich) gegen Schleudertrauma, Nackenver-
Spannungen usw. Still-, Meditations-, Autokissen
usw.,Kindermatratzen, Edelhaarduvets aus Kamel-
haar/Schurwolle oder Seide.

Die gesundheitsfördernden
Gebrauchsartikel
Schlafkomfort auf Ur-Dinkelspreu
Die umweltfreundlichen Produkte

ALBERT CHRISTEN, Weberei
CH-2544 Bettlach SO, Tel. 032/645 12 87
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oder Betreuungsgutschriften er-

gänzt, und

• durch die Anzahl der massge-
benden Beitragsjahre dividiert.

Erziedungs- und Betreuungsgut-

scliri/fen sind keine eigenstän-

digen Leistungen, sondern sind

Elemente, welche bei der Renten-

berechnung zusätzlich zu den

aufgewerteten Einkommen ange-
rechnet werden und damit das

massgebende durchschnittliche
Jahreseinkommen beeinflussen.

Sie wirken sich nur dann auf in-
dividuelle Renten aus, wenn nicht
bereits aufgrund der aufgewerte-

ten Einkommen eine Maximal-

rente beansprucht werden kann.

Das Splitting der Einkommen aus

E/iejaftren erfolgt, wenn
• beide Ehegatten renfenberech-

tigt werden (sog. 2. Rentenfall),
• die AZtersrenfe für eine ver-

tvitiveie Person berechnet wird,
• oder nach Scheidung einer Ehe,

wenn ein entsprechender An-

trag für Splitting gestellt wird.

Insbesondere bei der Berechnung

von HinterZassenenrenten oder

von Renten des ersten EZiegatten

werden die ungeteiZten Einkorn-

men der versicherten Person be-

rücksichtigt. Demgegenüber wer-
den Erziehungs- oderßetreuungs-

gutschri/Zen /ur Ehe/ahre den be-

treffenden Ehegatten grundsätz-
lieh immer je zur Hälfte ange-
rechnet («gesplittet»).

b. ßeitragsdauer ais zentraZes

EZement der Rentenberechnung

Neben dem massgebenden durch-

schnittlichen Einkommen ist im
Einzelfall insbesondere die Bei-

tragsdauer von entscheidender

Bedeutung, wobei die tatsäch-

liehen Beifragsjahre im Einzelfall

mit den Beitragsjahren, die auf-

grund des Jahrganges hätten ge-

leistet werden können, verglichen
werden.

BeitragsZücken führen - unge-
achtet der Höhe des durch-

schnittlichen Jahreseinkommens

- in jedem Fall zu geringeren
Renten, da nicht mehr Vollrenten

nach Skala 44, sondern nur noch

Teilrenten nach Skala 1-43 aus-

gerichtet werden können. Das

heisst konkret, dass fehlende

Beitragsjahre nicht durch höhere

Beiträge ausgeglichen werden

können.

2. Grundlagen /urEftnterZassenen-

renten

Bei der Berechnung von Wit-

wen- und Witwerrenten wie auch

bei der Berechnung von Waisen-

renten wird auf

• die Beitragsdauer und das

massgebende durchschnittliche

Jahreseinkommen der verstor-
benen Person abgestellt. Wenn

die verstorbene Person bei

ihrem Tod das 45. Altersjahr
noch nicht vollendet hatte, wird
das massgebende Einkommen

prozentual erhöht (so genann-
ter «Karrierezuschlag»).

3. Grundlagen /ur Altersrenten

Für die Berechnung von Alters-

renten sind

• die Beitragsdauer und das

massgebende durchschnittli-
che Jahreseinkommen der reu-

tenberec/itigten Person

massgebend. Verwitwete Bezüge-

rinnen und Bezüger von Alters-

renten haben Anspruch auf einen

Zuschlag von 20 Prozent ihrer
Rente (sog. «Verwitwetenzu-

schlag»), wobei Rente und Zu-

schlag den Höchstbetrag der ent-

sprechenden Altersrente nicht

übersteigen dürfen.

Rentenberechnung vor der
10. AHV-Revision
Das bis Ende 1996 geltende Sys-

tem der Hinterlassenenrenten, das

nur Witwen- und Waisenrenten

kannte, hatte seine Wurzeln in der

Zeit der Schaffung der AHV. Nach

früherem Recht, also vor 1997,

wurden bei der Berechnung von

Wiftven- und Waisenrenten neben

der Beitragsdauer und den

Einkommen des verstorbenen

Mannes ebenfalls Einkommen der

Wltive berücksichtigt.

Wurde eine Ehepaar-Alters-
rente durch die Altersrente einer

Wltive abgelöst, war nach frühe-

rem Recht neben den Einkorn-

men beider Ehegatten allein die

Beitragsdauer des verstorbenen

Mannes massgebend. Dies konn-

te dazu führen, dass selbst Wit-

wen mit voller eigener Beitrags-

dauer oft nur Teilrenten erhielten,

wenn der verstorbene Ehemann

Beitragslücken aufwies. Diese

nicht mehr haltbare Regelung
wurde mit der 10. AHV-Revision

korrigiert.
Um Verschlechterungen von

bereits laufenden Renten zu

vermeiden, wurde für Renten,

die nach altem Recht berechnet

wurden, ein «Besitzstand» ge-

währt.

Zu Ihren Fragen
Aufgrund Ihrer Angaben und der

Verfügungen Ihrer Ausgleichs-
kasse ergibt sich Folgendes:

• Ihre frühere Witwenrente wur-
de 1999 nach den Vorschriften

der 10. AHV-Revision berech-

net. Aufgrund der Einkommen

und vollen Beitragsdauer /lires

BETREUTES WOHNEN IM MOOS 1, 9450 LÜCHINGEN

Ilgp Suchen Sie Betreuung und möchten trotzdem frei sein?

Wir vermieten eine grosse und günstige

i" 1 - und 1 Vit-Zimmer-Wohnung
mit Küche, Bad oder Dusche/WC, Balkon/Sitzplatz

Mahlzeiten, Therapien, Hilfe etc. im Hause. Rollstuhlgängig.
SPITEX und PRO SENECTUTE anerkannt.

Rufen Sie uns unverbindlich an
Tel. 071 755 45 33 oder 079 605 19 90, Frau Friedauer verl.

Gratis-Hörtest
Hör-Beratung
Ray Ebnöther (seit 1972)

Zürich-Schaffhauserplatz
Schaffhauserstrasse 75 (oberhalb Migros)
8042 Zürich • Tel. 01 363 01 33

Zürich-Oerlikon (Maltestelle Sternen)
Schaffhauserstrasse 352 (über Rest. Rolli)
8050 Zürich • Tel. 01 310 86 86
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Künftige Altersrente anstelle

der IV-Rente

yersforöenen Mannes erhielten

Sie eine maximale Witwen-
rente.

• IhreAftersrentewurdeaufgrund
Ihrer eigenen Einkommen und

ihrerBeiiragszeit berechnet. Da

Sie erst mit 24 Jahren in die

Schweiz kamen, haben Sie eine

Beitragslücke von vier Jahren,

sodass Ihnen eine Teil-Alters-

rente nach Skala 40 ausgerichtet

werden kann.

Ihre Renten scheinen mir rieh-

tig berechnet zu sein. Insbeson-

dere lassen sich weder aus dem

Verwitwetenzuschlag noch aus

Erziehungsgutschriften höhere

Leistungen ableiten, da Sie die

maximale Rente gemäss anwend-

barer Rentenskala erhalten.

Ich wurde 1939 geboren und
beziehe seit 1997 eine ganze
IV-Rente samt Zusatzrente für
die Ehefrau sowie eine Rente
der Pensionskasse. Da Zusatz-
renten in der AHV mit der
10. AHV-Revision abgeschafft
wurden, möchte ich wissen, ob
meine künftige Altersrente
etwa gleich hoch sein wird wie
die heutige IV-Rente.

Da aus Ihrem Brief die Höhe

Ihrer heutigen Rente nicht

hervorgeht, muss ich meine Ant-

wort auf allgemeine Grundsätze

beschränken.

IV-Rente und Altersrente
IV-Renten sind eine Art «vorbe-

zogener» AHV-Renten, die nach

dem Grundsatz «Eingliederung

vor Rente» gewährt werden, wenn
Versicherte aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr oder nur
noch teilweise erwerbstätig sein

können. IV-Renten werden denn

auch weitgehend nach gleichen
Grundsätzen wie AHV-Renten

berechnet.

Besitzstand für IV-Leistungen
im Rentenalter
Wenn Versicherte vor dem Ren-

tenalter einen Anspruch auf IV-

Leistungen - insbesondere Ren-

ten, Hilflosenentschädigung,
Hilfsmittel - hatten, bleibt dieser

Anspruch als «Besitzstand» nach

geltendem Recht grundsätzlich
auch im Rentenalter gewährleis-

tet. Ergibt sich aufgrund einer

Vergleichsrechnung eine höhere

Altersrente, so wird die für die

Versicherten günstigere A/ters-

rente ausgerichtet.

Der «Besitzstand» gilt nicht nur
für die Höhe, sondern auch für

die Art der Renten. Obwohl also

in der AHV Zusatzrenten für 1942

oder später geborene Frauen ab-

geschafft wurden, werden Zu-

satzrenten der IV auch im Renten-

alter ausgerichtet, bis der zweite

Ehepartner ebenfalls, rentenbe-

rechtigt wird

Zusammenfassung

Aufgrund des Besitzstandes kön-

nen Sie auch im Rentenalter mit
mindestens gleichen Renten wie

bei der IV rechnen und erhalten

bis zur Rentenberechtigung Ihrer

Frau weiterhin eine Zusatzrente.

Sollte sich aufgrund Ihrer AHV-

Beiträge, die Sie nach dem Bezug

der IV-Rente geleistet haben,

allenfalls eine höhere Altersrente

ergeben, so wird Ihnen die höhere

Rente ausbezahlt.

AHV & BVG - EINE HANDLICHE BROSCHÜRE

Das kleine Nachschlagewerk
im Postkartenformat erläu-

tert die wichtigsten Fachbe-

griffe nach Stichworten zu

AHV & BVG und enthält Da-

ten und Statistiken zur Be-

völkerungs- und zur Renten-

entwicklung. Das Büchlein
ist ein nützlicher Ratgeber für
alle, welche die Diskussion

um die beiden grossen AI-

tersversicherungen besser
nachvollziehen möchten. Es

orientiert sich an verschiedenen Lebenssituationen von
Frauen, beleuchtet Fragen der Teilzeitarbeit, die Situation
der verwitweten Frauen sowie die Entwicklung des Sozi-

alversicherungswesens, insbesondere auch die Schwan-

kungen des Rentenalters. Neben geltendem Recht wer-
den auch die zur Diskussion stehenden Punkte der 11.

AHV- und der 1. BVG-Revision behandelt. Dank der Un-

terstützung des Bundesamtes für Sozialversicherung und
des Schweizerischen Versicherungsverbandes kann das

104-seitige Büchlein für nur CHF10.- (plus Versandspesen
CHF 2.20) bei der Geschäftsstelle der ARGEF 2001

(arbeitsgemeinschaft frauen), Birchweg 13, 8154 Ober-

glatt, Fax Ol 850 46 92, Mail wehrle@winklercom.ch
bestellt werden.

www.ich-hoere.ch
Lieferzeit 2 Tage gegen Rechnung

AO0KK
FT» »

Die besten Hörgeräte-Batterien
zum tiefsten Preis der Schweiz!
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